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Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, 

Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche 

Erkenntnisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder. 

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) ermittelt bzw. angepasst 

und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach § 7 der Arbeitsstättenver-

ordnung im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gemacht.  

Diese ASR A3.5 konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs die 

Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung der Technischen 

Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden 

Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere 

Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen 

Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen. 
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4.4 Arbeitsräume bei einer Außenlufttemperatur über +26 °C 

(1) Wenn die Außenlufttemperatur über +26 °C beträgt und unter der 

Voraussetzung, dass geeignete Sonnenschutzmaßnahmen nach Punkt 4.3 verwen-

det werden, sollen beim Überschreiten einer Lufttemperatur im Raum von +26 °C 

zusätzliche Maßnahmen, z. B. nach Tabelle 4, ergriffen werden. In Einzelfällen kann 

das Arbeiten bei über +26 °C zu einer Gesundheitsgefährdung führen, wenn z. B.: 

- schwere körperliche Arbeit zu verrichten ist,  

- besondere Arbeits- oder Schutzbekleidung getragen werden muss, die die 

Wärmeabgabe stark behindert oder  
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- hinsichtlich erhöhter Lufttemperatur gesundheitlich Vorbelastete und beson-

ders schutzbedürftige Beschäftigte (z. B. Jugendliche, Ältere, Schwangere, 

stillende Mütter) im Raum tätig sind. 

In solchen Fällen ist über weitere Maßnahmen anhand einer angepassten Gefähr-

dungsbeurteilung zu entscheiden.  

(2) Bei Überschreitung der Lufttemperatur im Raum von +30 °C müssen wirksame 

Maßnahmen gemäß Gefährdungsbeurteilung (siehe Tabelle 4) ergriffen werden, 

welche die Beanspruchung der Beschäftigten reduzieren. Dabei gehen technische 

und organisatorische gegenüber personenbezogenen Maßnahmen vor.  

Tabelle 4: Beispielhafte Maßnahmen  

 Beispielhafte Maßnahmen 

a) effektive Steuerung des Sonnenschutzes (z. B. Jalousien auch nach der Ar-
beitszeit geschlossen halten)  

b) effektive Steuerung der Lüftungseinrichtungen (z. B. Nachtauskühlung) 

c) Reduzierung der inneren thermischen Lasten (z. B. elektrische Geräte nur bei 
Bedarf betreiben)  

d) Lüftung in den frühen Morgenstunden  

e) Nutzung von Gleitzeitregelungen zur Arbeitszeitverlagerung  

f) Lockerung der Bekleidungsregelungen  

g) Bereitstellung geeigneter Getränke (z. B. Trinkwasser) Festlegung zusätzlicher 
Entwärmungsphasen 

(3) Wird die Lufttemperatur im Raum von +35 °C überschritten, so ist der Raum 

für die Zeit der Überschreitung ohne  

- technische Maßnahmen (z. B. Luftduschen, Wasserschleier),  

- organisatorische Maßnahmen (z. B. Entwärmungsphasen) oder 

- persönliche Schutzausrüstungen (z. B. Hitzeschutzkleidung),  

wie bei Hitzearbeit, nicht als Arbeitsraum geeignet. 

(4) Technische Maßnahmen, die die Lufttemperatur reduzieren, dürfen die abso-

lute Luftfeuchte nicht erhöhen.  

5) Bei Lufttemperaturen von mehr als +26 °C sollen, bei mehr als +30 °C müssen 

geeignete Getränke (z. B. Trinkwasser im Sinne der Trinkwasserverordnung) 

bereitgestellt werden. 


